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SCHREIBEN1 VON OBERST UND STADTHAUPTMANN SOWIE BÜRGERMEISTER
UND RAT VON KONSTANZ AN BÜRGERMEISTER UND RAT VON ZÜ¬
RICH

"Wir werden eben in diser stunden von underschidlichen orten nacher

glaubwürdig verstendiget wass massen General [major Johann Ludwig von]
Ehrlach neben entwelichen anderen Französischen obristen und Commen-
danten mit einer Zimblichen Anzall volkhs Zu Ross und fuoss , in dem
marche den Rhyn herauff begriffen seye , und dem verlauth nach ein Ent-
reprinse auf einen hier oben herumb gelegnen Posto vor sich haben
möchte.
Wan uns nun eben auch in diser Stund von einem benachbarten manhafften

Eydtgnossischem Ort [ Schaffhausen ?] ein Schryben eingangen , darinnen
wir dess feindts obgemelten Marchs Und in desselben orts gegend würk-
licher ankhunfft avisiert Und Zu gleich wol meinendt nachbarlich ge-
warnet worden , die oberseeischee Lastschiff [ auf dem Bodensee ] in er-
wagung iezt bevorstehenden sorgsammen löuffen biss  u f andere glegen-
heit weiters den Rhyn nit hinunder gehn zulassen , Alss habent wir in
bedenkhung uns unwüssend wohin der feindt sein intent dirigiert haben
möchte , die Herren alss der Siben Regierenden orten der Landtgraf-
schafft Türgöuw aussschrybende Ort [ VIII Alte Orte ausg . BE] , wie auch
der Statt Stein [ am Rhein ] , Diessenhofen auch anderen orten auf Eydt¬
gnossischem Territorio die Rhynpäss gebüerend beobachtet und in solli-
che Verwahrung genommen werden , wormit dem feindt seine  fuoss uf Eydt¬
gnossischem boden Zu setzen alle gelegenheit abgeschnitten werde , Und
wir Unss ab Eydtgnossischer seiten ferners keines feindtlichen anfals
Zubefahren habe.
Der H. Nachbaren , denen wir entgegen alles liebende gute nachbarschaf-
te würklich Zu bewysen geneigt , onbeschwerter Antwort wessen wir uns
diss ortss gegen Jnen Zuversehen , Zuo unserer nachrichtung by disem
überrüter [ =Bote ] erwartend , Unnd Götlicher protection , unns damit
inss gesambt bevehlend . ”

1) Wie aus AH 102/118 hervorgeht , wurde der Wortlaut des vorliegenden
Schreibens von Zürich , dem Vorort der eidg . Orte , an Luzern , dem Vorort
der kath . Orte , und von letzterem an Stadt und Amt Zug übermittelt , s.
AH 102/119 . Diese Kopie aus der Kanzlei Luzern gelangte daraufhin in die
Hände von Beat II . Zurlauben , einem der Zuger Tagsatzungsgesandten auf
der Tagsatzung der XIII Orte vom 10 . - 20 . Dezember 1642 in Baden , wo die
Bedrohung von Konstanz und der eidg . Nordgrenze insbesondere im Bereich
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des Thurgaus durch Frankreich erörtert wurde , s . EA V 2 , 1261 (Nr . 995 ) ,
spez . 1263 o sowie die entsprechende Instruktion von Stadt und Amt Zug
unter AH 9/118 spez . Pt . 2.

Kopie AH 102 , 338
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